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E B A Y 

BGH gewährt Verbrauchern Widerrufsrecht  

Der Bundesgerichtshof hat sein Urteil gefällt. Auch bei Versteigerungen auf Ebay 
haben Verbraucher ein Widerrufsrecht – allerdings gilt der Rechtsspruch nur beim 
Einkauf bei gewerblichen Händlern. 

Karlsruhe - Verbraucher haben bei Versteigerungen des Internetauktionshauses Ebay ein 
Widerrufsrecht. Nach einem am Mittwoch verkündeten Urteil des Bundesgerichtshof (BGH) 
können sie ersteigerte Artikel binnen 14 Tagen ohne Begründung zurückgeben, wenn diese von 
einem gewerblichen Anbieter stammen (Aktenzeichen: VIII ZR 375/03). 
  
Die Richter stuften die Internetauktionen als so genannte 
"Fernabsatzverträge" ein - und nicht als Versteigerungen. 
Versteigerungen sind laut Gesetz von einem Widerrufs- 
beziehungsweise Rückgaberecht ausgeschlossen. 
 
Im konkreten Fall hatte ein Privatmann per Ebay von einem 
Schmuckhändler ein hochkarätiges Diamantarmband ersteigert. 
Nach dessen Eintreffen war der Käufer jedoch enttäuscht und 
verweigerte Abnahme und Zahlung des Armbands. Der Händler 
klagte vor dem Amtsgericht Rosenheim und dem Landgericht 
Traunstein erfolglos auf Zahlung. Die Gerichte bewerteten Ebay-
Verkäufe nicht als Versteigerungen. 
 
Der Bundesgerichtshof bestätigte dies nun in letzter Instanz, da die Käufer - anders als bei 
Versteigerungen - vor dem Ebay-Kauf keine Möglichkeit haben, die Ware eingehend in 
Augenschein zu nehmen. Somit sei der Kauf bei einem Unternehmer über das Internet wie bei 
einer telefonischen Bestellung zu werten. 
 
Experten erwarten nun steigende Preise, weil die Händler die Kosten für die mögliche 
Rücksendung mit einkalkulierten. Vermutet wird auch, dass einige Händler sich von Ebay 
zurückziehen werden. 
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